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L Gesetze und Verordnungen 
1. Kirchenvorsteherwahlgesetz 

Der Kirchenrat verkündet hiermit das von der 
Synode am 13. Febr:uar 1964 :beschlossene Gesetz: 

§ 1 
Die W .ahl der Kirchenvorsteher ist ein Dienst an 

der Gemeinde, der von ;ihren Gliedern in der Verant
wortung vor Gott zu evfüllen ist. 

§ 2 
Kirchlenvorsteherwa:hlen finden in den Küchenge

meinden der Hamburgischen Landeskirche nach Maß
gabe dieses Gesetzes statt. 

Vortbereitung .•der Wahlen 

§ 3 
(1) Der Kirchenrat ordnet die Wahlen an und schreibt 

sie auf einen Sonntaig :S'O aus, daß zwischen der 
.Ausschreibung und dem W .aihlta:g mindestens 10 
Wochen Hegen. Gleichzeitig :fordert der Kirchenrat 
da.zu auf, W .aihlvorschläge innerhalb einer bestimm
ten Frist (§ 16 Albs. 2) lbei den Kirchenvorständen 
einzureichen. 

(2) Das Landeskirchenamt beaufsichtigt die Durchfüh
rung der Wahlen. 

§ 4 
Der Kirchenvors.tand setzt nach Ausschreibung der 

Wahl for die Amtsdauer .des neuen Kirchen·vorstandes 
die Zahl der durch die Gemeinde zu wählenden Kiir
chenvorsteher fest, und zw.ar auf mindestens acht, 
höchstens ziwölf Kirchenvorsteher. Der Beschluß ist 
dem Landeskirchenamt mitzuteilen. 

§ 5 

Zur Unterdchtung der Gemeinde über Zweck und 
Verfahren der Wahlen sowie zur Erörteriung der 
Wahlvorschläge beruft der Kirchenvorstand minde
stens eine Gemeindeversammlung ein. 

W aihlorgane 

§ 6 
Der Kirchenvorstand richtet in seiner Gemeinde 

eine oder mehrere W .ahlsteHen ein, weist ihnen einen 
Bezirk zu und 1gibt die W.ahlstellen und ihre Be·zirke 
bekannt. 

§ 7 
(1) Der Kiirchernvorstand setzt für jede Wahlstelle 

einen W:ahlvorstand ein. Dieser besteht aus einem 
Wahlvorsteher und ziwei Beisitzern. Fiür jedes Mit
glied eines Waihlvorstandes ist ein Stellvertreter zu 
bestimmen. Die Mitgheder unJd ihre Stellvertreter sol
len nicht zur W.ahl vorgeschlagen sein. 

(2) Die Mitglieder der W 1ahlvorstände sind zu ver
pflichten, alle mit der Waihl :zusammenhängenden Vor
gänge vertraulich zu behandeln. 

Wählerlisten 

§ 8 
Der Kirchenvorstand le,gt für j·eden W .ahLbezfrk eine 

neue Wählerliste an und giibt Ort und Zeit für die 
Anme·1dun.g ,zur Eintragung bekannt. In die Wähler
liste ist über die Gem·eindeglieder aufzunehmen: Tag 
der Melidung, Name, Vorname, Geburtsdatum und 
Wohnung. 
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§ 9 

(1) In die Wählerliste kann jedes konfirmierte 
Glied einer Kirchengemeinde der Landeskirche einge
tragen werden, das 

a) am Wahlfa,ge das 19. Le!bensj.aihr vollendet hat 

b) s:einen Wohnsitz oder nicht nur vorübergehenden 
Aufenthalt im Bereich 1dieser Kfrchengemeinde hat 
oder in diese Gemeinde -umgemeindet worden ist 
und 

c) seine Kirchenzugehörigkeit glaubhaft macht. 

(2) Gemeindeglieder einer evang.-lutherischen Nach
barkirche können in .die Wählerliste einer Gemeinde 
der Hamburgischen Landeskirche eingetragen werden, 
wenn sie konfirmiert sind, am W:ahltage das 19. Le
bensjahr vollerudet h alben, ihre Kirchenzugehörigkeit 
glaubhaft machen; sich :am Leben 1dieser Gemeinde be
teiligen und ·umgemeindet wonden sind. 

(3) Die Eintragung in die Wählerliste wird auf An
melidung vorgenommen. 

§ 10 

(1) In 1die Wählerliste wird nicht eingetragen, 

a) wer die Voraussetzungen ·des § 9 nicht erfüllt; 

b) wer sich der kirchlichen Ondnung beharrlich ent
·zi-eht üder sich kir·chenfeindlich venhält; 

c) wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vor
mundschaift steht; 

d) wer wegen geistiger G e.brechen unter Pflegschaft 
gestellt 'ist; 

e) wem die ib.ürgerlichen Ehrenrechte oder das Recht 
z.ur Bekleidung öffentlicher Ämter durch Urteil 
ordentlicher Gerichte rechtskräftig .aberkannt wor
·den sind, ·es sei ·denn um des Evangeliums willen. 

(2) Die Entscheidung trifft der Kirchenvorstand. 
Gegen .die Entscheidung des Kirchenvorstandes steht 
dem Betroffenen innerhallb zweier Wochen. nach ihrer 
Zustellung der Einspruch an das Lan:deskirchenamt zu. 

§ 11 

(1) Zur Anmeldung der Eintragmng in die Wähler
liste ist ian mindestens zwei Sonntagen im Gottes
. dienst un:d au:f andere geeignete Weise öHentlich a.uf
zufovdern. Für 1die Anmeldung· ist -eine Frist von min
destens drei Wochen zu gewähren, die fünf Wochen 

. vor dem Wahltag .ab.gelaufen sein muß. 

(2) Die Anmeldung hat schriftlich oder persönlich 
zu erfolgen. Eine Vertretung bei der Anmeldung ist 
nur für die zum Haushalt gehörenden Familienmit
glieder zulässig. 

§ 12 

Ü) :Das Lfodeskirchenamt läßt die Wählerlisten 
spätestens .drei Wochen yor dem W.ahltag n:ach öffent
licher Bekanntmachung, daß, wo :und wann dies ge
schi:eh( auf ·eine Woche ZU je.derm.ann·S -Einsicht au:s-
· le.gen. ·Von den Wählerlisten könnien AhschrHten . ge
nommen werden. 

(2) Das Landeskirchenamt hat in der öffentlichen 
Bekanntmachung über die Auslegung der Wähler
listen anzugeben, bis ZiU welchem Tag und ·an welcher 
Stelle Einsprüche gegen die Wählerliste anzubringen 
sind. 

§ 13 

(1) Einsprüche ge,gen die Wählerliste sind nur zu
lässig, wenn si·e wäihrend der Auslegungszeit, ge
gebenenfalls unter Beifügung der erforderlichen Ur
kunden, beim Kirchenvorstand angebracht werden. 

(2) Rechtzeitig eingeigang;ene Einsprüche hat der 
Kirchenvorstand, sofern er i•hnen n-icht a1bhiHt, dem 
Landeskirchenamt zur Entscheidung zu überweisen. 
Die Entscheidung ist den Beteiligten innerhalb einer 
Woche nach Ablauf der Ausle.gungszeit schriftlich 
mitzuteilen. 

§ 14 

_ (1) Jede Wählerliste ist nach ihrer endgültigen Fest
stellung vom Vorsitzer des Kirchenvorstandes abzu
schließen und zu unterzeichnen. 

(2) Zur Abgabe der Stimme ist berechtig t, wer in 
die .abgeschlossene Wählerliste eingetragen ist. 

(3) Die ahgeschlossenen Wählerlistien sind in einer 
vom Landeskirchenamt öffentlich bekanntzumachen
den Zeit auszulegen und können während dieser Zeit 
von jedem Stimmberechtigten eingeseihen werden. 

Wahlvorschläge oder Einheitswahlvorschlag 

§ 15 

(1) In die Wahlvorschläge darf nur aufgenommen 
werden, 
a) wer bereit ist, das Gelübde als Kirchenvorsteher 

ab:zulegen (§ 36) und die Verpflichtungen nach 
Artikel 9 ,Abs. '1 bis 3 der Verfassung zu erfüllen; 

b) wer am Wa1hltag das 23. Lebensjahr vollendet und 
das 68. noch nicht ü:berschritten hat; 

c) wer seinen ständi.gen \X'ohnsitz in der Gemeinde 
hat oder in tdiese umgemeindet worden ist; 

d) wer im übrigen die Vorauss etzungen für die Auf
nahme in die Wählerliste erfüllt. (§§ 9 und 10) 

(2) Die Vorgeschlagenen müssen ihrer Au.fn.ahme in 
die Waihlvorschläige schriftlich zugestimmt ha:ben. Sie 
können sich in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen 
lassen . 

(3) Wer als hauptamtlicher Mitavbeiter im Dienst 
einer Kirchengemeinde steht, kann in 1dieser . nicht ge
wählt wevden . 

(4) Eltern, Kü1der, . Geschwister und Ehegatten der 
Gemeindepastoren und der hauptamtlichen Mitarbei
ter der Gemeinde können in dieser nicht gewählt 
werden. . 

§ 16 

(1) Werden mehr.ere Wahlvorschläge eingereicht, so 
dürfen sie ·nicht weniger als drei Namen <1ui.id nicht 

·mehr als das Anderthalbfache der Zahl, die ·der Kir
chenvorstand :gemäß ·§ 4 dieses Gesetzes- ·festgesetzt 
hat, enthalten. Wird nur ein Wahlvorschlag einge
reicht (§ 20), so muß er das Andertha'1bfache der· fest-
gesetzten Za1hl enthalten. · · :··.- .:1.'.'. ~ - · · 



(2) Jeder Waihlvorschl·aog muß von mindestens 20 
stimmberechtigten Gemeindegliedern unterzeichnet 
und spätestens 4 Wochen vor idem W.ahltag beim Kir
chenvorstand eingereicht worden ·s.ein. Er hat den 
Namen, das Geburtsdatum, eine .Angabe über den Be
ruf .und über die W o.hniung .der vorge·schliagenen Per
s;onen zu enthalten. 

(3) AUJf jedem W .ahlvorschlaig muß der Kirchenvor
stand, für .dessen Wahl di.e Liste bestimmt ist, ange
gehen sein. Ferner soll auf ihm ein Vertrauensmann 
benannt werden, der für weitere Verhandlungen mit 
dem Kirchenvorstand bevollmächtigt ist. Ist das nicht 
geschehen, so gilt .als Vertrauensmann der erste Unter
~eichner. 

(4) Die ~V.ahlvorschlä.ge weDden unmittelbar nach 
dem Eingang mit einem Vermerk über den Tag des 
Eingangs und nach der Reihen.folge des Eingangs mit 
Ordnungsnummern versehen. 

§ 17 

(1) Vor.geschlagene Personen, die zu dem betreffen
den Kirchenvorstand nicht .gemäß § 15 dieses Gesetzes 
wählbar sind, werden vom Kirchenvorstand gestrichen. 
Gegen diese Entscheidung des Kirchenvorstandes ist 
innerhalb einer Woche nach ihrer Zustellung Ein
spruch an ·den Kirchenrat zulässig. 

(2) Oherschreitet ein Wahlvorschlag die nach § 16 
Abs. 1 .genannte Höchstrnhl, so hat der Vertrauens
mann z·usammen mit den Unterzeichnern des W.ahl
v orschla1ges eine Verkleinerung vorzunehmen. 

(3) Wenn die Summe der asuf den eingereichten 
\Vahlvorschlä.gen stehenden verschiedenen Namen das 
Anderthalbfache .der vom Kirchenvorstand gemäß § 4 
dieses Gesetzes festgesetzten Za1hl nicht erreicht, so 
hat der Kirchenvorstand die Vertrauensleute aubu
fordern, ihre Wahlvorschläge innerhafü einer Woche 
entsprechend zu ergänzen. Wird die festgesetzte Zahl 
von Namen inner.hal1b idieser Frist nicht erreicht, so 
haben ·di.e Gemeindeältesten kraft ihres Amtes bis zur 
Bekanntmachung der Wahlvorschläge ,gemäß § 19 
einen ergänzeI11den W.aihlvorischl.a.g einzu1bringen, der 
die fehlende Za!h:l von Namen mthält. Für diesen 
Wahlvorschlag gilt § 18 nicht. 

§ 18 

Unterzeichner, die in der Gemeinde nicht stimmbe
rechtigt oder die nicht deutlich genug bezeichnet sind, 
wevden vom KirchenvorstaI11d gestrichen. Ein Unter
zeichner mehrerer W.ahlvorschläige wird, 1wenn er sich _ 
auf die Auffo:riderung des Kirchenvorstandes inner
halb dreier Tage für einen der von ihm unterzeichne
ten Vorschläge entscheidet, auf den übrigen, andern
falls auf allen Vorschlägen gestrichen. Wird durch 
Streichung von Unterschriften die gemäß § 16 Abs. 2 
dieses Gesetzes vorgesehene Zahl ·unterschritten, so 
müssen .die Vertrauensleute der Wahlvorschläge bis 
spätestens eine Woche vor .dem Wahltage s·chriftlich 
zu Händen des Vorsitzers des Kirchenvorstandes die 
tJ nterschriften anderer stimmberechtiigter Personen be
schaffen. 
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§ 19 
Die W .ahlvorschläge we:riden mit den Vermerken des 

Kirchenvorstandes (§ 16 Abs. 4) und den Namen der 
Vertrauensleute spätestens zwei Wochen vor dem 
\V ahltag öffentlich rbekannt1gem.acht. In gleicher \Y/ eise 
ist jede Änderung der Wahlvorschläge vom Kirchen
vorstand bekanntz1um:achen. 

§ 20 
Ist in einer GemeiI11de nur ein '\V.ahl'V'orschlag ein.ge

reicht, so findet keine Wah1'handlung statt. Die Vor
geschlagenen .gelten dann in der Reihenfolge des 
Wahlvorschlages als gewählt und zwar die ·ersten acht 
bis zwölf der Vorgeschlagenen (§ 4) .als Kirchenvor
steher, die übrigen als Ersatzleute. 

§ 21 
Sind in einer Gemeinde mehrere Wahlvorschläge 

eingereicht, so überträgt der Kirchenvorstand die Vor
geschlagenen getrennt nach Wahlvorschlägen neben
einander in der Reihenfolge ihrer Ordnungsnummer 
(§ 16 Abs. 4) unter Kennzeichnung des Vertrauens
mannes in einen Gesamtwahlvorschlag. Aus diesem 
Gesamtwahlvorschlag wird gewählt. 

Wahlhandlung 

§ 22 
(1) Die Wa.hlhandlun1g ist öffentlich. Sie findet in 

der Zeit von 9-18 Uhr mit Ausnahme der Zeit des 
Hauptgottesdienstes in einem kirchlichen Raum, in 
Ausnahmefällen in einem anderen Raum, statt. 

(2) Halben alle eingetrag·enen Wähler abgestimmt, 
so kann der Wahlvorsteher die W.ahlhanidlung schon 
vor 18 Uhr für beendet erklären. 

§ 23 
Der Wahlvorstand .händigt jedem zur Wahlhand

lung erscheinenden, stimmberechtigten Wähler a~ 
\V ahltage im Wahlraum einen Stimmzettel aus, auf 
dem der Gesamtwahlvorschlag abge-dr.uckt, ferner die 
Zahl der in der betreff.enden Gemeinde zu wählenden 
Kirchenvorsteher und Ersatzleute vermerkt ist. Der 
Wähler darf nur so viele Namen ankreuzen, als Kir
chenvorsteher und Ersatzleute zu wählen sind, je-den 
Bewerber jedoch nur einmal. Es ist dafür Sovge zu 
tragen, daß der Wähler dies unbeobachtet tun kann. 

§ 24 
Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nimmt, 

ist so a.ufzusteHen, daß er von allen Seiten zugänglich 
ist. Zum Einlegen der Stimmzettel wird ein Zettelbe
hälter auf·gestellt. Vor dem Beginn der Wahl hat sich 
der Wahlvorstand zu überzeugen, daß der Zettelbe
hälter leer ist. 

§ 25 
(1) Zur Abgabe des .Stimmzettels tritt der Wähler 

an den Tisch des Wahlvorstandes, nennt seinen 
Namen und übergibt seinen Stimmzettel dem W.ahl
vorsteher, nachdem der Name des Wählers in der 
Wählerliste .aufgefunden worden ist. Der Wahlvor
steher legt den Stimmzettel im Beisein des \Vählers in 
den Zettelbehälter. 

(2) Abwesende können sich bei der Stimmenabgabe 
nicht vertreten lassen. Durch körperliche Gebrechen 
behinderte Wähler dür.fen sich hier.bei jedoch der 
Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. 
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§ 26 

Der W ·a:hlvorstand hat in der amtlichen Wählerliste 
bei dem Namen Jedes Wä1hlers, 1der -seinen Stimm
zettel abgegeben hat, einen entsprechenden Vermerk 
z.u machen. 

Feststellung ·des W ahler,ge:bnisses 

§ 27 

(1) Sofort nach Schluß der WahLhandlung hat der 
Wahlvorstand den Zettelibehälter zu ö.Hnen und die 
ahgegebenen Stimmzettel sowie die Vermerke in der 
\Vählerliste (§ 26) m zählen. 

(2) Sodann werden die Stimmzettel ·durch den 
~/ ahlvorstand geprüft. 

(3) Gültig sind nur die nach § 23 dieses Gesetzes 
ausgegebenen Stimmzettel. 

(4) Ist auf dem Stimmzettel der Name eines Vorge
schlagenen mehrfach angekreuzt, so wird dem betref
fenden Namen nur eine Stimme zugerechnet. 

(5) Ungültig sind die Stimmzettel, 
die mit einem Kennzeichen versehen sind, 
die keine Eintragung enthalten, 
aus der·en Inhalt der Wille des Wä1hlers nicht eindeu
tig ·ziu ersehen ist oder 
auf denen mehr Namen als zulässig angekreuzt sind. 

(6) Dagegen .ist ein Stimmzettel, auf dem eine ge
ringere Anzahl von Namen angekreuzt oder auf dem 
die Bezeichnung der Gewä1hlten in anderer Weise ein
deutig vorgenommen ist, gültig. 

§ 28 

(1) Ein Mitglied des Wahlvorstandes übergibt den 
geprüften Stimmzettel dem Wahlvorsteher. Dieser 
macht laut bekannt, wekhe Namen auf dem Stimm
zettel angekreuzt sind. Die beiden Beisitzer halten 
diese Namen schriftlich fest. 

(2) Nach Verlesung der Stimmzettel wird ·festgestellt 
und verkündet, wie viele Stimmen auf den einzelnen 
Bewerber entfallen. 

§ 29 

(1) über die Wahlhandlung und .Stimmenauszäh
lung ist .für das Lanideskirchenamt ein Bericht aufzu
nehmen. Darin ist ein etwaiger Unterschied zwischen 
der Zahl der Vermerke in der Wählerliste und der 
Zahl der abgeg ebenen Stimmzettel anzugeben und 
mitzuteilen, was zur Aufklärung des Unterschiedes 
dienen kann. 

(2) Stimmzettel, ütber deren Gültigkeit der Wahl
vorstand einen Beschluß ge.faßt hat, sind in einem 
besonderen, ve.rsieigelten Pa.ket dem Bericht beizufü
gen; in dem Bericht ist anzugeben, aus welchen Grün
den die Stimmzettel als gültig oder ungültig .angesehen 
sind. 

(3) Der von den Mitglie·dern 1des W ·ahlvorstandes 
zu unterzeichnen.de Bericht nebst allen da.z.ugehörigen 
Schriftstücken und Paketen mit Stimmzetteln ist vom 
Wahlvorstand unverzüglich, spätestens am zweiten 
Tage nach der Wahl, dem Landeskirchenamt einzu-
reichen. 

§ 30 

(1) Die Bewerber gelten .in der Reihenfolge der .a.uf 
sie entfallenden Stimmenzahlen als :gewählt. Bei Stim1 
mengleichheit entscheidet das ·durch den Präsidenten 
des Landeskirchenamtes zu ziehende Los. 

(2) Der Präsident .des Landeskirchenamtes stellt .ad 
Grund der Berichte fest, wer zum Kirchenvorsteher 
ul1Jd wer zum Ersatzmann .gewählt ist und teilt das 
Ergebnis der Wahl .unverzüglich nach Eingang der 
Berichte dem Kirchenrat mit. Dieser that das Ergebnis 
öffentlich bekanntzugeben. " 

§ 31 

(1) Einsprüche gegen die vom Kirchenrat bekannt;' 
gemachten Wahlergebnisse stehen nur Stimmberech
tigten zu; sie sind innerhal1b einer Woche nach der 
Bekanntmachung beim Kir·chenrat unter gen:auer Ari."'; 
gabe der Gründe einzureichen. über den Einspruch 
entscheidet der Kirchenrat. Dieser hat auf Grund de·n 
Wahlakten darüber z.u befinden, oib eine Wahl ßür 
ungültig zu erklären und deshalb zu wiederholen ist. 

(2) Die Entscheidung des Kirchenrates ist endgültig. 

§ 32 

Lehnt ein zum Kirchenvorsteher Gewählter die"
Wa!hl alb, wivd seine W.ahl für ungültig erklär~/
sche1det er vor Aiblauf .der Zeit, für die er gewählt
ist, a.us seinem Amt aus oder wird er zum Gemeinde ... 
ältesten gewählt, so tritt an seine Stel'le der nächste 
Ersatzmann, der noch die Voraussetzungen des § 15 
Abs. 1 a und c 1dieses Gesetzes erfüllt. 

Ergänzungswahlen und Zuwahlen 
durch den Kirchenvorstand 

§ 33 / 

Sinkt ·die Zahl .der ge1wählten Kirchenvorste:he,r
unter die gemäß § 4 festgesetzte An.zahl und ist ·di~
Ersatzliste erschöpift, so vollzieht der Kirchenvorstand
selbst die zu seiner Ergäniz1ung erforderliche Wahl; 
§ 15 findet Anwendung. ·· 

§ 34 

Hat .die Gemeinde .gemäß Beschluß des Kirchenvor:: 
standes (§ 4) weniger als die zulässige Höchstzahl von. 
zwölf Kirchenvorstehern gewählt, :so hat der neu.e 
Kirchenvorstand innerhalb seiner Amtsdauer das
Recht, sich 1durch gleichzeitige oder zeitlich getrennte 
Zuwahl von zwei Kirchenvorstehern zu ergänzen, je
doch nicht i.ilber ·die Höchstzahl von insgesamt zwölf 
gewählten Kirchenvorstehern ·hinaus. Zuwähtbar ist, 
wer im Zeitpunkt der Zuwahl die Voraussetzung dd 
§ 15 erfüllt. Ersatzleute sollen nur in Ausnahmefälleri. 
hinzugewählt werden. ' 

., 

Wahl bei N eu!begründung einer Kirchengemeinde ' 
•l) 

§ 35 
. ) 

Bei Begründung einer neuen Kirchengemeinde fir( 
den, soweit nicht Kirchenvorsteher der Mutterge~
meinde zu dem neuen Kirchenvorstarnd übertreten, die 
Vorschriften ·dieses Gesetzes für die Wahl der Kir.
chenvorsteher entsprechende Anwendung. Das Näherf! 
bestimmt das Lan.deskirchenamt. ) 



Einführung der Kirchenvorsteher 

§ 36 

Die Kirchenvorsteher werden in einem Gottesdienst 
in i,hr Amt eingeführt. Sie legen dabei .folgendes Ge
lübde ab: 

„Ich gelobe vor Gott und .dieser Gemeinde, das mir 
anvertraute Amt als Kirchenvorsteher nach dem 
Worte Gottes und den Ordnungen unserer evange
lisch-lutherischen Kirche mit Sorgfalt und Treue zu 
verwalten allzeit der Gemeinde Bestes zu suchen und 
unerschro~ken für unsere evangelisch-lutherische 
Kirche einzutreten." 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 37 

Gemeindeälteste, die am Wahlta,ge im Amt sind, 
bleiben auch im neuen Kirchenvorstand ihrer Kirchen
gemeinde in ihrem Amt. 

§ 38 

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkün
dung in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten ·dieses Gesetzes treten das 
Kirchenvorsteherwahl:gesetz vom 14. Mai 1959 und die 
Verordnung ,zur Übertragung der Durchführung der 
Kirchenvorsteherwahlen auf das Landeskirchenamt 
vom 10. Oktober 1960 (GVM 1960, Seite 42) außer 
Kraft. 

Hamburg, den 24. Februar 1964 

(131) 

Der Kirchenrat 

D. Witte 

2. Gesetz über die Gemeindezugehörigkeit 

Der Kirchenrat verkündet hiermit das von der Sy-
node am 19. März 1964 beschlossene Gesetz: . 

Zur Ausführung von Artikel 5 Absatz 3 der Ver
fassung beschließt die Synode der Evangelisch-luthe
rischen Kirche im Hamburgischen Staate folgendes 
Gesetz: 

§ 1 

Jedem Glied einer Kirchengemeinde der Evange
lisch-lutherischen Kirche im Hamlbur.gischen Staate 
steht es frei, sich dadurch einer anderen als ·der Wohn
sitzgemeinde anzuschließen, idaß es am Leiben dieser 
Gemeinde teilnimmt ·und sich zu ihr hält. 

§ 2 

Wer sich gemäß § 1 einer anderen Kirchengemeinde 
als der Wohnsitzgemeinde angeschlossen hat und in 
dieser Gemeinde an der Kirchenvorsteherwahl teil
nehmen oder in ihr ein durch die Verfassung gere-

. geltes Amt übernehmen will, muß seine Gemeindezu
gehörigkeit förmlich ändern. Dies geschieht durch eine 

-~~4riftliche . Erkl.~m.mg .gegmitbet dem Kirchenvorstand, 
dieser Gemeinde. 
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Der Kirchenvorstand führt ein Verzeichnis dieser 
Gemeindeglieder. Er hat das Recht, innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Erklärung die Au.fnahme in 
das Verzeichnis abzulehnen. Dem Betroffenen stehen 
in diesem Fall die Rechte aus Artikel 59 der Verfas
sung der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hambur
gischen Staate zu. 

Mit der Aufnahme in dieses Verzei-chnis erwirbt das 
Gemeindeglied alle Rechte 'll11'd Pflichten eines Gliedes 
dieser Gemeinde. Von der Aufnahme in das Ver
zeichnis hat der Kirchenvorstand dem Kirchenvor
stand der Wohnsitz:gemeinde und dem Landeskirchen
amt Mitteilung zu machen. 

§ 3 

Ein Gemeindeglied einer nicht zur Evangelisch
lutherischen Kirche im Hamiburgischen Staate ge
hörenden lutherischen Gemeinde kann sich einer Ge
meinde der Evangelisch-lutherischen Kirche im Ham
burgischen Staate anschließen. §§ 1 und 2 finden 
entsprechende Anwendung. Die Eintragung in das 
Verzeichnis der Gemeindeglieder kann jedoch erst 
erfolgen, nachdem die Nachbarkirche .zugestimmt hat. 
Die Erklärung gern.§ 2 A'bs. l ist daher .z1unächst durch 
den Kirchenvorstand dem Landeskirchenamt vorzu
legen. 

Dem Landeskirchenamt obliegt es, 1die Zustimmung 
der Nachbarkirche einzuholen. 

§ 4 

Beabsichtigt ein Gemeindeglied der Evangelisch
lutherischen Kirche im Hamihurgischen Staate, sich 
einer Gemeinde, die zu einer anderen Landeskirche ge
hört, anzuschließen, so hat es den Kirchenivorstand 
der Wohnsitzgemeinde hiervon rechtzeihg in Kenntnis 
zu setzen. Wird nach den Gesetzen der Nachbarkirche 
die Genehmigung eines solchen Antrages durch die 
Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgischen 
Staate gefordert, so entscheidet 1das Landeskirchenamt 
nach Anhörung des Kirchenvorstandes der Wohnsitz
gemeinde. 

§ 5 

Die Kirchensteuer verbleibt der Landeskirche, zu 
welcher die Wohnsitzgemeinde des Antragstellers 
gehört. 

§ 6 
Auf die Zugehörigkeit ·zu einer anderen als der 

Wohnsitzgemeinde kann durch schriftliche Erklärung 
verzichtet werden. Diese Erklärung ist an den Kir
chenvorstand zu richten, der dem Kirchenvorstand 
der Wohnsitzgemeinde :den Verzicht mitzuteilen hat. 

§ 7 

Auf Personen, die beim Inkrafttreten dieses Ge
setzes ein durch die Vevfassung geregeltes. Amt inne
haben, findet dieses Gesetz :für ·die Dauer ihrer Amts
zeit keine An,wendung. 

Hamburg, den 13. April 1%4 Der Kirchenrat 

Dr. Wölber -~ 
(131} 
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II. Von der Synode 

Beschlüsse aus der 23. Sitzung der Synode 
vom 19. März 1964 

Die Synode hat ·in ihrer Sitz:ung vom 19. März 1964 
die nachstehenden Beschliiiis-se gefaßt: 

Landeskirchenamt wurde gebeten, der Syno.de bis 
mm 31. März 1%6 einen Bericht über die Arbeit 
der Amtshandlunigskartei zu erstatten. 

1. Der von der Synode in der Sitzung am 19. No.vem
her 1962 beschlossene Sperrvermerk ülber die Schaf
fung von vier PersonalsteHien bzgl. 1der Einrichtung 
der Amtshandlungsikartei wuvde aufgehoben. Da-s 

2. Das Gesetz ii!ber die Gemeindemgehödgkeit wurde 
angenommen. (Siehe unter I.) 

Hamburg, den 13. April 1964 

(152) 

III. Verwaltungsanordnungen 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

V. Personalien 

VI. Mitteilungen 

VII. Berichtigungen 

Der Kirchenrat 

Dr. WöLber 
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